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A Miethöhe/Mieterhöhungen1 

§ 557 Mieterhöhungen nach Vereinbarung oder Gesetz 

(1) Während des Mietverhältnisses können die Parteien eine Erhöhung der Miete 

vereinbaren. 

(2) Künftige Änderungen der Miethöhe können die Vertragsparteien als Staffelmiete 

nach § 557a oder als Indexmiete nach § 557b vereinbaren. 

(3) Im Übrigen kann der Vermieter Mieterhöhungen nur nach Maßgabe der §§ 558 

bis 560 verlangen, soweit nicht eine Erhöhung durch Vereinbarung ausgeschlossen 

ist oder sich der Ausschluss aus den Umständen ergibt. 

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

§ 558 Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 

(1) 1Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüb-

lichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Er-

höhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. 2Das Mieterhöhungsverlan-

gen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend gemacht wer-

den. 3Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 werden nicht berücksichtigt. 

(2) 1Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den üblichen Entgelten, die in 

der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, 

Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten vier Jahren vereinbart 

oder, von Erhöhungen nach § 560 abgesehen, geändert worden sind. 
2Ausgenommen ist Wohnraum, bei dem die Miethöhe durch Gesetz oder im Zusam-

menhang mit einer Förderzusage festgelegt worden ist. 

(3) Bei Erhöhungen nach Absatz 1 darf sich die Miete innerhalb von drei Jahren, von 

Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 abgesehen, nicht um mehr als 20 vom Hundert 

erhöhen (Kappungsgrenze). 

(4) 1Die Kappungsgrenze gilt nicht, 

1. wenn eine Verpflichtung des Mieters zur Ausgleichszahlung nach den Vorschrif-

ten über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen wegen des 

Wegfalls der öffentlichen Bindung erloschen ist und 

2. soweit die Erhöhung den Betrag der zuletzt zu entrichtenden Ausgleichszahlung 

nicht übersteigt. 

2Der Vermieter kann vom Mieter frühestens vier Monate vor dem Wegfall der öffentli-

chen Bindung verlangen, ihm innerhalb eines Monats über die Verpflichtung zur Aus-

                                            
1 Auszug aus dem BGB, übernommen von http://bundesrecht.juris.de/bgb/ am 09.08.2009 

http://bundesrecht.juris.de/bgb/
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gleichszahlung und über deren Höhe Auskunft zu erteilen. 3Satz 1 gilt entsprechend, 

wenn die Verpflichtung des Mieters zur Leistung einer Ausgleichszahlung nach den 

§§ 34 bis 37 des Wohnraumförderungsgesetzes und den hierzu ergangenen landes-

rechtlichen Vorschriften wegen Wegfalls der Mietbindung erloschen ist. 

(5) Von dem Jahresbetrag, der sich bei einer Erhöhung auf die ortsübliche Ver-

gleichsmiete ergäbe, sind Drittmittel im Sinne des § 559a abzuziehen, im Falle des § 

559a Abs. 1 mit 11 vom Hundert des Zuschusses. 

(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

§ 558a Form und Begründung der Mieterhöhung 

(1) Das Mieterhöhungsverlangen nach § 558 ist dem Mieter in Textform zu erklären 

und zu begründen. 

(2) Zur Begründung kann insbesondere Bezug genommen werden auf 

1. einen Mietspiegel (§§ 558c, 558d), 

2. eine Auskunft aus einer Mietdatenbank (§ 558e), 

3. ein mit Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidig-

ten Sachverständigen, 

4. entsprechende Entgelte für einzelne vergleichbare Wohnungen; hierbei genügt 

die Benennung von drei Wohnungen. 

(3) Enthält ein qualifizierter Mietspiegel (§ 558d Abs. 1), bei dem die Vorschrift des § 

558d Abs. 2 eingehalten ist, Angaben für die Wohnung, so hat der Vermieter in sei-

nem Mieterhöhungsverlangen diese Angaben auch dann mitzuteilen, wenn er die 

Mieterhöhung auf ein anderes Begründungsmittel nach Absatz 2 stützt. 

(4) 1Bei der Bezugnahme auf einen Mietspiegel, der Spannen enthält, reicht es aus, 

wenn die verlangte Miete innerhalb der Spanne liegt. 2Ist in dem Zeitpunkt, in dem 

der Vermieter seine Erklärung abgibt, kein Mietspiegel vorhanden, bei dem § 558c 

Abs. 3 oder § 558d Abs. 2 eingehalten ist, so kann auch ein anderer, insbesondere 

ein veralteter Mietspiegel oder ein Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde ver-

wendet werden. 

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

§ 558b Zustimmung zur Mieterhöhung 

(1) Soweit der Mieter der Mieterhöhung zustimmt, schuldet er die erhöhte Miete mit 

Beginn des dritten Kalendermonats nach dem Zugang des Erhöhungsverlangens. 

(2) 1Soweit der Mieter der Mieterhöhung nicht bis zum Ablauf des zweiten Kalender-

monats nach dem Zugang des Verlangens zustimmt, kann der Vermieter auf Ertei-
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lung der Zustimmung klagen. 2Die Klage muss innerhalb von drei weiteren Monaten 

erhoben werden. 

(3) 1Ist der Klage ein Erhöhungsverlangen vorausgegangen, das den Anforderungen 

des § 558a nicht entspricht, so kann es der Vermieter im Rechtsstreit nachholen oder 

die Mängel des Erhöhungsverlangens beheben. 2Dem Mieter steht auch in diesem 

Fall die Zustimmungsfrist nach Absatz 2 Satz 1 zu. 

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

558c Mietspiegel 

(1) Ein Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete, soweit die 

Übersicht von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der 

Mieter gemeinsam erstellt oder anerkannt worden ist. 

(2) Mietspiegel können für das Gebiet einer Gemeinde oder mehrerer Gemeinden 

oder für Teile von Gemeinden erstellt werden. 

(3) Mietspiegel sollen im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung angepasst 

werden. 

(4) 1Gemeinden sollen Mietspiegel erstellen, wenn hierfür ein Bedürfnis besteht und 

dies mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist. 2Die Mietspiegel und ihre Änderun-

gen sollen veröffentlicht werden. 

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

des Bundesrates Vorschriften über den näheren Inhalt und das Verfahren zur Aufstel-

lung und Anpassung von Mietspiegeln zu erlassen. 

§ 558d Qualifizierter Mietspiegel 

(1) Ein qualifizierter Mietspiegel ist ein Mietspiegel, der nach anerkannten wissen-

schaftlichen Grundsätzen erstellt und von der Gemeinde oder von Interessenvertre-

tern der Vermieter und der Mieter anerkannt worden ist. 

(2) 1Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwick-

lung anzupassen. 2Dabei kann eine Stichprobe oder die Entwicklung des vom Statis-

tischen Bundesamt ermittelten Preisindexes für die Lebenshaltung aller privaten 

Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt werden. 3Nach vier Jahren ist der qualifi-

zierte Mietspiegel neu zu erstellen. 

(3) Ist die Vorschrift des Absatzes 2 eingehalten, so wird vermutet, dass die im quali-

fizierten Mietspiegel bezeichneten Entgelte die ortsübliche Vergleichsmiete wieder-

geben. 
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§ 558e Mietdatenbank 

Eine Mietdatenbank ist eine zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete fortlau-

fend geführte Sammlung von Mieten, die von der Gemeinde oder von Interessenver-

tretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam geführt oder anerkannt wird und aus 

der Auskünfte gegeben werden, die für einzelne Wohnungen einen Schluss auf die 

ortsübliche Vergleichsmiete zulassen. 

B Mietminderung nach BGB (§§ 536 ff.) 2 

§ 536 Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln 

(1) Hat die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter einen Mangel, der ihre 

Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, oder entsteht während der 

Mietzeit ein solcher Mangel, so ist der Mieter für die Zeit, in der die Tauglichkeit auf-

gehoben ist, von der Entrichtung der Miete befreit. Für die Zeit, während der die 

Tauglichkeit gemindert ist, hat er nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu ent-

richten. Eine unerhebliche Minderung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch, wenn eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder 

später wegfällt. 

(3) Wird dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache durch das Recht 

eines Dritten ganz oder zum Teil entzogen, so gelten die Absätze 1 und 2 entspre-

chend. 

(4) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des Mieters ab-

weichende Vereinbarung unwirksam. 

§ 536a Schadens- und Aufwendungsersatzanspruch des Mieters wegen eines 

Mangels 

(1) Ist ein Mangel im Sinne des § 536 bei Vertragsschluss vorhanden oder entsteht 

ein solcher Mangel später wegen eines Umstands, den der Vermieter zu vertreten 

hat, oder kommt der Vermieter mit der Beseitigung eines Mangels in Verzug, so kann 

der Mieter unbeschadet der Rechte aus § 536 Schadensersatz verlangen. 

(2) Der Mieter kann den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Auf-

wendungen verlangen, wenn  

1. der Vermieter mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist oder 

2. die umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder Wiederherstellung 

des Bestands der Mietsache notwendig ist. 

                                            
2 Auszug aus dem BGB, übernommen von http://bundesrecht.juris.de/bgb/ am 27.03.2012 

http://bundesrecht.juris.de/bgb/
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§ 536c Während der Mietzeit auftretende Mängel; Mängelanzeige durch den 

Mieter 

(1) Zeigt sich im Laufe der Mietzeit ein Mangel der Mietsache oder wird eine Maß-

nahme zum Schutz der Mietsache gegen eine nicht vorhergesehene Gefahr erforder-

lich, so hat der Mieter dies dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Das Gleiche gilt, 

wenn ein Dritter sich ein Recht an der Sache anmaßt. 

(2) Unterlässt der Mieter die Anzeige, so ist er dem Vermieter zum Ersatz des daraus 

entstehenden Schadens verpflichtet. Soweit der Vermieter infolge der Unterlassung 

der Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Mieter nicht berechtigt,  

1. die in § 536 bestimmten Rechte geltend zu machen, 

2. nach § 536a Abs. 1 Schadensersatz zu verlangen oder 

3. ohne Bestimmung einer angemessenen Frist zur Abhilfe nach § 543 Abs. 3 Satz 

1 zu kündigen. 

§ 536d Vertraglicher Ausschluss von Rechten des Mieters wegen eines Man-

gels 

Auf eine Vereinbarung, durch die die Rechte des Mieters wegen eines Mangels der 

Mietsache ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der Vermieter nicht 

berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat. 

 

C Betriebskosten / Nebenkosten 

1. Auszug aus dem BGB3 

§ 556 Vereinbarungen über Betriebskosten 

(2) Die Vertragsparteien können vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften vereinbaren, 

dass Betriebskosten als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesen werden. 

Vorauszahlungen für Betriebskosten dürfen nur in angemessener Höhe vereinbart 

werden. 

(3) Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten ist jährlich abzurechnen; dabei ist 

der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die Abrechnung ist dem Mieter 

spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeit-

raums mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforde-

rung durch den Vermieter ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die ver-

spätete Geltendmachung nicht zu vertreten. Der Vermieter ist zu Teilabrechnungen 

nicht verpflichtet. Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter dem Vermie-

                                            
3 übernommen von http://bundesrecht.juris.de/bgb/ am 9.08.2009 

http://bundesrecht.juris.de/bgb/
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ter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung 

mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht mehr gel-

tend machen, es sei denn, der Mieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu 

vertreten. 

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1, Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 ab-

weichende Vereinbarung ist unwirksam. 

§ 560 Veränderungen von Betriebskosten 

(Abs. 1 bis 3 betreffen Betriebskostenpauschalen) 

(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart worden, so kann jede Vertrags-

partei nach einer Abrechnung durch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine 

angemessene Höhe vornehmen. 

(5) Bei Veränderungen von Betriebskosten ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu 

beachten. 

(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

§ 259 Umfang der Rechenschaftspflicht 

(1) Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwal-

tung Rechenschaft abzulegen, hat dem Berechtigten eine die geordnete Zusammen-

stellung der Einnahmen oder der Ausgaben enthaltende Rechnung mitzuteilen und, 

soweit Belege erteilt zu werden pflegen, Belege vorzulegen. 

2. Auszug aus der Betriebskostenverordnung4 

§ 1 Betriebskosten 

(2) Zu den Betriebskosten gehören nicht: 

1. die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und 

Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der Wert der vom Vermieter persönlich 

geleisteten Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen 

Prüfungen des Jahresabschlusses und die Kosten für die Geschäftsführung 

(Verwaltungskosten), 

2. die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsmä-

ßigen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, Alte-

rung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel 

ordnungsgemäß zu beseitigen (Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten). 

                                            
4 Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), übernom-

men von http://bundesrecht.juris.de/betrkv/ am 09.08.2009 
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§ 2 Aufstellung der Betriebskosten 

§ 2 Nr. 9: die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung, 

zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die Kosten für die Säuberung der von 

den Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, 

Keller, Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb des Aufzugs; 

§ 2 Nr. 10: die Kosten der Gartenpflege, 

hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich 

der Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen einschließ-

lich der Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, 

die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen; 

§ 2 Nr. 11: die Kosten der Beleuchtung, 

hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung und die Beleuch-

tung der von den Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, 

Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen; 

§ 2 Nr. 14: die Kosten für den Hauswart, 

hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, die 

der Eigentümer oder Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, so-

weit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsrepara-

turen oder die Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt 

werden, dürfen Kosten für Arbeitsleistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 

nicht angesetzt werden; 

 

Vollständiger Text der Betriebskostenverordnung im Anhang S. 10 ff. 

D Modernisierungsmaßnahmen5 

§ 554 Duldung von Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 

(1) Der Mieter hat Maßnahmen zu dulden, die zur Erhaltung der Mietsache erforder-

lich sind. 

(2) 1Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache, zur Einsparung von Energie oder 

Wasser oder zur Schaffung neuen Wohnraums hat der Mieter zu dulden. 2Dies gilt 

nicht, wenn die Maßnahme für ihn, seine Familie oder einen anderen Angehörigen 

seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berech-

                                            
5 Auszug aus dem BGB, übernommen von http://bundesrecht.juris.de/bgb/ am 09.08.2009 

http://bundesrecht.juris.de/bgb/
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tigten Interessen des Vermieters und anderer Mieter in dem Gebäude nicht zu recht-

fertigen ist. 3Dabei sind insbesondere die vorzunehmenden Arbeiten, die baulichen 

Folgen, vorausgegangene Aufwendungen des Mieters und die zu erwartende Mieter-

höhung zu berücksichtigen. 4Die zu erwartende Mieterhöhung ist nicht als Härte an-

zusehen, wenn die Mietsache lediglich in einen Zustand versetzt wird, wie er allge-

mein üblich ist. 

(3) 1Bei Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 hat der Vermieter dem Mieter spätestens 

drei Monate vor Beginn der Maßnahme deren Art sowie voraussichtlichen Umfang 

und Beginn, voraussichtliche Dauer und die zu erwartende Mieterhöhung in Textform 

mitzuteilen. 2Der Mieter ist berechtigt, bis zum Ablauf des Monats, der auf den Zu-

gang der Mitteilung folgt, außerordentlich zum Ablauf des nächsten Monats zu kündi-

gen. 3Diese Vorschriften gelten nicht bei Maßnahmen, die nur mit einer unerhebli-

chen Einwirkung auf die vermieteten Räume verbunden sind und nur zu einer uner-

heblichen Mieterhöhung führen. 

(4) 1Aufwendungen, die der Mieter infolge einer Maßnahme nach Absatz 1 oder 2 

Satz 1 machen musste, hat der Vermieter in angemessenem Umfang zu ersetzen. 
2Auf Verlangen hat er Vorschuss zu leisten. 

(5) Eine zum Nachteil des Mieters von den Absätzen 2 bis 4 abweichende Vereinba-

rung ist unwirksam. 

§ 559 Mieterhöhung bei Modernisierung 

(1) Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen durchgeführt, die den Gebrauchswert der 

Mietsache nachhaltig erhöhen, die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbes-

sern oder nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken (Modernisie-

rung), oder hat er andere bauliche Maßnahmen auf Grund von Umständen durchge-

führt, die er nicht zu vertreten hat, so kann er die jährliche Miete um 11 vom Hundert 

der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen. 

(2) Sind die baulichen Maßnahmen für mehrere Wohnungen durchgeführt worden, so 

sind die Kosten angemessen auf die einzelnen Wohnungen aufzuteilen. 

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
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E Anhang: Regelungen im Volltext 

1. Betriebskostenverordnung6 

Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung - 

BetrKV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347) 

Die Verordnung wurde als Artikel 1 der Verordnung vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346) 

von der Bundesregierung und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 

dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und dem Bundes-

ministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung mit Zustimmung des Bundesrates 

verordnet. Sie ist gem. Art. 6 der Verordnung mit Wirkung vom 1.1.2004 in Kraft ge-

treten. 

§ 1 Betriebskosten 

(1) 1Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten 

durch das Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestim-

mungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtun-

gen und des Grundstücks laufend entstehen. 2Sach- und Arbeitsleistungen des Ei-

gentümers oder Erbbauberechtigten dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, der 

für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, an-

gesetzt werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht angesetzt werden. 

(2) Zu den Betriebskosten gehören nicht: 

1. die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und 

Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der Wert der vom Vermieter persönlich 

geleisteten Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen 

Prüfungen des Jahresabschlusses und die Kosten für die Geschäftsführung 

(Verwaltungskosten), 

2. die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsmä-

ßigen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, Alte-

rung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel 

ordnungsgemäß zu beseitigen (Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten). 

                                            
6
 übernommen von http://bundesrecht.juris.de/betrkv/ am 09.08.2009 

http://bundesrecht.juris.de/betrkv/BJNR234700003.html
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§ 2 Aufstellung der Betriebskosten 

Betriebskosten im Sinne von § 1 sind: 

1. die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, 

hierzu gehört namentlich die Grundsteuer; 

2. die Kosten der Wasserversorgung, 

hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren, die Kos-

ten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasser-

zählern sowie die Kosten ihrer Verwendung einschließlich der Kosten der Ei-

chung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung, die Kosten der Wartung 

von Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasser-

versorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Auf-

bereitungsstoffe; 

3. die Kosten der Entwässerung, 

hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung, die 

Kosten des Betriebs einer entsprechenden nicht öffentlichen Anlage und die Kos-

ten des Betriebs einer Entwässerungspumpe; 

4. die Kosten 

a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage, 

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, 

die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung 

und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft 

und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, 

der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der Messun-

gen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung 

oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Ver-

brauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur 

Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kos-

ten der Berechnung und Aufteilung 

oder 

b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, 

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, 

die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Überwachung sowie die 

Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums 

oder 

c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen im 

Sinne des Buchstabens a, 
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hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des Be-

triebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Buchstabe a 

oder 

d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstätten, 

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und 

Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prü-

fung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusam-

menhängenden Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Mes-

sungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz; 

5. die Kosten 

a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, 

hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, 

soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, und die Kosten der Wasser-

erwärmung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a 

oder 

b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, auch aus Anla-

gen im Sinne des Buchstabens a, 

hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kos-

ten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4 

Buchstabe a 

oder 

c) der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten, 

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und 

Verbrennungsrückständen im Innern der Geräte sowie die Kosten der regel-

mäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der 

damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft; 

6. die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen 

a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und 

entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, 

oder 

b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme entsprechend 

Nummer 4 Buchstabe c und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort 

bereits berücksichtigt sind, 

oder 
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c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen 

entsprechend Nummer 4 Buchstabe d und entsprechend Nummer 2, soweit 

sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 

7. die Kosten des Betriebs des Personen- oder Lastenaufzugs, 

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, 

der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung 

ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung 

durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der Anlage; 

8. die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung, 

zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die öffentliche Straßenreini-

gung zu entrichtenden Gebühren und die Kosten entsprechender nicht öffentli-

cher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbeseitigung gehören namentlich die für 

die Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, die Kosten entsprechender nicht öf-

fentlicher Maßnahmen, die Kosten des Betriebs von Müllkompressoren, Müll-

schluckern, Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von Müllmengenerfassungs-

anlagen einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung; 

9. die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung, 

zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die Kosten für die Säuberung der 

von den Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, 

Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb des Aufzugs; 

10. die Kosten der Gartenpflege, 

hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließ-

lich der Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen 

einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen 

und Zufahrten, die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen; 

11. die Kosten der Beleuchtung, 

hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung und die Be-

leuchtung der von den Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zu-

gänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen; 

12. die Kosten der Schornsteinreinigung, 

hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, 

soweit sie nicht bereits als Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt 

sind; 

13. die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung, 
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hierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen 

Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie sonstige Elementarschäden, der Glasversiche-

rung, der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug; 

14. die Kosten für den Hauswart, 

hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, 

die der Eigentümer oder Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit ge-

währt, soweit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, 

Schönheitsreparaturen oder die Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten vom 

Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeitsleistungen nach den 

Nummern 2 bis 10 und 16 nicht angesetzt werden; 

15. die Kosten 

a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage, 

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der regelmä-

ßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstellung durch 

eine Fachkraft oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zu dem Gebäude ge-

hörende Antennenanlage sowie die Gebühren, die nach dem Urheberrechts-

gesetz für die Kabelweitersendung entstehen, 

oder 

b) des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz verbundenen privaten Ver-

teilanlage, 

hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a, ferner die laufenden 

monatlichen Grundgebühren für Breitbandkabelanschlüsse; 

16. die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege, 

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, 

Pflege und Reinigung der Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer Be-

triebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung 

entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 

17. sonstige Betriebskosten, 

hierzu gehören Betriebskosten im Sinne des § 1, die von den Nummern 1 bis 16 

nicht erfasst sind. 
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2. Heizkostenverordnung7 

Verordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warm-

wasserkosten (Verordnung über Heizkostenabrechnung - HeizkostenV) 

- in der ab 1.1.2009 geltenden Fassung - 

Diese Verordnung wurde aufgrund des § 2 Abs. 2 u. 3 sowie der §§ 3a u. 5 des 

Energieeinsparungsgesetzes vom 22.7.1976 I 1873 von den Bundesministern für 

Wirtschaft u. für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau erlassen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Verteilung der Kosten 

1. des Betriebs zentraler Heizungsanlagen und zentraler Warmwasserversorgungs-

anlagen, 

2. der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, auch aus 

Anlagen nach Nummer 1, (Wärmelieferung, Warmwasserlieferung) 

durch den Gebäudeeigentümer auf die Nutzer der mit Wärme oder Warmwasser ver-

sorgten Räume. 

(2) Dem Gebäudeeigentümer stehen gleich 

1. der zur Nutzungsüberlassung in eigenem Namen und für eigene Rechnung Be-

rechtigte, 

2. derjenige, dem der Betrieb von Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 in der Wei-

se übertragen worden ist, dass er dafür ein Entgelt vom Nutzer zu fordern be-

rechtigt ist, 

3. beim Wohnungseigentum die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer im Ver-

hältnis zum Wohnungseigentümer, bei Vermietung einer oder mehrerer Eigen-

tumswohnungen der Wohnungseigentümer im Verhältnis zum Mieter. 

(3) Diese Verordnung gilt auch für die Verteilung der Kosten der Wärmelieferung und 

Warmwasserlieferung auf die Nutzer der mit Wärme oder Warmwasser versorgten 

Räume, soweit der Lieferer unmittelbar mit den Nutzern abrechnet und dabei nicht 

den für den einzelnen Nutzer gemessenen Verbrauch, sondern die Anteile der Nutzer 

am Gesamtverbrauch zugrunde legt; in diesen Fällen gelten die Rechte und Pflichten 

des Gebäudeeigentümers aus dieser Verordnung für den Lieferer. 

(4) Diese Verordnung gilt auch für Mietverhältnisse über preisgebundenen Wohn-

raum, soweit für diesen nichts anderes bestimmt ist. 

                                            
7 übernommen von http://bundesrecht.juris.de/heizkostenv/ am 09.08.2009 

http://bundesrecht.juris.de/heizkostenv/
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§ 2 Vorrang vor rechtsgeschäftlichen Bestimmungen 

Außer bei Gebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen eine der Ver-

mieter selbst bewohnt, gehen die Vorschriften dieser Verordnung rechtsgeschäftli-

chen Bestimmungen vor. 

§ 3 Anwendung auf das Wohnungseigentum 

1Die Vorschriften dieser Verordnung sind auf Wohnungseigentum anzuwenden un-

abhängig davon, ob durch Vereinbarung oder Beschluss der Wohnungseigentümer 

abweichende Bestimmungen über die Verteilung der Kosten der Versorgung mit 

Wärme und Warmwasser getroffen worden sind. 2Auf die Anbringung und Auswahl 

der Ausstattung nach den §§ 4 und 5 sowie auf die Verteilung der Kosten und die 

sonstigen Entscheidungen des Gebäudeeigentümers nach den §§ 6 bis 9b und 11 

sind die Regelungen entsprechend anzuwenden, die für die Verwaltung des gemein-

schaftlichen Eigentums im Wohnungseigentumsgesetz enthalten oder durch Verein-

barung der Wohnungseigentümer getroffen worden sind. 3Die Kosten für die Anbrin-

gung der Ausstattung sind entsprechend den dort vorgesehenen Regelungen über 

die Tragung der Verwaltungskosten zu verteilen. 

§ 4 Pflicht zur Verbrauchserfassung 

(1) Der Gebäudeeigentümer hat den anteiligen Verbrauch der Nutzer an Wärme und 

Warmwasser zu erfassen. 

(2) 1Er hat dazu die Räume mit Ausstattungen zur Verbrauchserfassung zu versehen; 

die Nutzer haben dies zu dulden. 2Will der Gebäudeeigentümer die Ausstattung zur 

Verbrauchserfassung mieten oder durch eine andere Art der Gebrauchsüberlassung 

beschaffen, so hat er dies den Nutzern vorher unter Angabe der dadurch entstehen-

den Kosten mitzuteilen; die Maßnahme ist unzulässig, wenn die Mehrheit der Nutzer 

innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung widerspricht. 3Die Wahl der Aus-

stattung bleibt im Rahmen des § 5 dem Gebäudeeigentümer überlassen. 

(3) 1Gemeinschaftlich genutzte Räume sind von der Pflicht zur Verbrauchserfassung 

ausgenommen. 2Dies gilt nicht für Gemeinschaftsräume mit nutzungsbedingt hohem 

Wärme- oder Warmwasserverbrauch, wie Schwimmbäder oder Saunen. 

(4) Der Nutzer ist berechtigt, vom Gebäudeeigentümer die Erfüllung dieser Verpflich-

tungen zu verlangen. 

§ 5 Ausstattung zur Verbrauchserfassung 

(1) 1Zur Erfassung des anteiligen Wärmeverbrauchs sind Wärmezähler oder Heiz-

kostenverteiler, zur Erfassung des anteiligen Warmwasserverbrauchs Warmwasser-

zähler oder andere geeignete Ausstattungen zu verwenden. 2Soweit nicht eichrechtli-

che Bestimmungen zur Anwendung kommen, dürfen nur solche Ausstattungen zur 

Verbrauchserfassung verwendet werden, hinsichtlich derer sachverständige Stellen 
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bestätigt haben, dass sie den anerkannten Regeln der Technik entsprechen oder 

dass ihre Eignung auf andere Weise nachgewiesen wurde. 3Als sachverständige 

Stellen gelten nur solche Stellen, deren Eignung die nach Landesrecht zuständige 

Behörde im Benehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bestätigt hat. 
4Die Ausstattungen müssen für das jeweilige Heizsystem geeignet sein und so ange-

bracht werden, dass ihre technisch einwandfreie Funktion gewährleistet ist. 

(2) 1Wird der Verbrauch der von einer Anlage im Sinne des § 1 Abs. 1 versorgten 

Nutzer nicht mit gleichen Ausstattungen erfasst, so sind zunächst durch Vorerfas-

sung vom Gesamtverbrauch die Anteile der Gruppen von Nutzern zu erfassen, deren 

Verbrauch mit gleichen Ausstattungen erfasst wird. 2Der Gebäudeeigentümer kann 

auch bei unterschiedlichen Nutzungs- oder Gebäudearten oder aus anderen sachge-

rechten Gründen eine Vorerfassung nach Nutzergruppen durchführen. 

§ 6 Pflicht zur verbrauchsabhängigen Kostenverteilung 

(1) 1Der Gebäudeeigentümer hat die Kosten der Versorgung mit Wärme und Warm-

wasser auf der Grundlage der Verbrauchserfassung nach Maßgabe der §§ 7 bis 9 

auf die einzelnen Nutzer zu verteilen. 2Das Ergebnis der Ablesung soll dem Nutzer in 

der Regel innerhalb eines Monats mitgeteilt werden. 3Eine gesonderte Mitteilung ist 

nicht erforderlich, wenn das Ableseergebnis über einen längeren Zeitraum in den 

Räumen des Nutzers gespeichert ist und von diesem selbst abgerufen werden kann. 
4Einer gesonderten Mitteilung des Warmwasserverbrauchs bedarf es auch dann 

nicht, wenn in der Nutzeinheit ein Warmwasserzähler eingebaut ist. 

(2) 1In den Fällen des § 5 Abs. 2 sind die Kosten zunächst mindestens zu 50 vom 

Hundert nach dem Verhältnis der erfassten Anteile am Gesamtverbrauch auf die 

Nutzergruppen aufzuteilen. 2Werden die Kosten nicht vollständig nach dem Verhält-

nis der erfassten Anteile am Gesamtverbrauch aufgeteilt, sind 

1. die übrigen Kosten der Versorgung mit Wärme nach der Wohn- oder Nutzfläche 

oder nach dem umbauten Raum auf die einzelnen Nutzergruppen zu verteilen; 

es kann auch die Wohn- oder Nutzfläche oder der umbaute Raum der beheizten 

Räume zugrunde gelegt werden, 

2. die übrigen Kosten der Versorgung mit Warmwasser nach der Wohn- oder Nutz-

fläche auf die einzelnen Nutzergruppen zu verteilen. 

3Die Kostenanteile der Nutzergruppen sind dann nach Absatz 1 auf die einzelnen 

Nutzer zu verteilen. 

(3) 1In den Fällen des § 4 Abs. 3 Satz 2 sind die Kosten nach dem Verhältnis der er-

fassten Anteile am Gesamtverbrauch auf die Gemeinschaftsräume und die übrigen 

Räume aufzuteilen. 2Die Verteilung der auf die Gemeinschaftsräume entfallenden 

anteiligen Kosten richtet sich nach rechtsgeschäftlichen Bestimmungen. 
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(4) 1Die Wahl der Abrechnungsmaßstäbe nach Absatz 2 sowie nach § 7 Abs. 1 Satz 

1, §§ 8 und 9 bleibt dem Gebäudeeigentümer überlassen. 2Er kann diese für künftige 

Abrechnungszeiträume durch Erklärung gegenüber den Nutzern ändern 

1. bei der Einführung einer Vorerfassung nach Nutzergruppen, 

2. nach Durchführung von baulichen Maßnahmen, die nachhaltig Einsparungen von 

Heizenergie bewirken oder 

3. aus anderen sachgerechten Gründen nach deren erstmaliger Bestimmung. 

3Die Festlegung und die Änderung der Abrechnungsmaßstäbe sind nur mit Wirkung 

zum Beginn eines Abrechnungszeitraumes zulässig. 

§ 7 Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme 

(1) 1Von den Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage sind mindestens 50 

vom Hundert, höchstens 70 vom Hundert nach dem erfassten Wärmeverbrauch der 

Nutzer zu verteilen. 2In Gebäuden, die das Anforderungsniveau der Wärmeschutz-

verordnung vom 16. August 1994 (BGBl. I S. 2121) nicht erfüllen, die mit einer Öl- 

oder Gasheizung versorgt werden und in denen die freiliegenden Leitungen der 

Wärmeverteilung überwiegend gedämmt sind, sind von den Kosten des Betriebs der 

zentralen Heizungsanlage 70 vom Hundert nach dem erfassten Wärmeverbrauch der 

Nutzer zu verteilen. 3In Gebäuden, in denen die freiliegenden Leitungen der Wärme-

verteilung überwiegend ungedämmt sind und deswegen ein wesentlicher Anteil des 

Wärmeverbrauchs nicht erfasst wird, kann der Wärmeverbrauch der Nutzer nach an-

erkannten Regeln der Technik bestimmt werden. 4Der so bestimmte Verbrauch der 

einzelnen Nutzer wird als erfasster Wärmeverbrauch nach Satz 1 berücksichtigt. 5Die 

übrigen Kosten sind nach der Wohn- oder Nutzfläche oder nach dem umbauten 

Raum zu verteilen; es kann auch die Wohn- oder Nutzfläche oder der umbaute Raum 

der beheizten Räume zugrunde gelegt werden. 

(2) 1Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Ab-

gasanlage gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die 

Kosten des Betriebsstromes, die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege 

der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicher-

heit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage 

und des Betriebsraumes, die Kosten der Messungen nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Ge-

brauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten 

der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kos-

ten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung, Aufteilung und Verbrauchsanaly-

se. 2Die Verbrauchsanalyse sollte insbesondere die Entwicklung der Kosten für die 

Heizwärme- und Warmwasserversorgung der vergangenen drei Jahre wiedergeben. 

(3) Für die Verteilung der Kosten der Wärmelieferung gilt Absatz 1 entsprechend. 
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(4) Zu den Kosten der Wärmelieferung gehören das Entgelt für die Wärmelieferung 

und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Absatz 2. 

§ 8 Verteilung der Kosten der Versorgung mit Warmwasser 

(1) Von den Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage sind 

mindestens 50 vom Hundert, höchstens 70 vom Hundert nach dem erfassten Warm-

wasserverbrauch, die übrigen Kosten nach der Wohn- oder Nutzfläche zu verteilen. 

(2) 1Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage gehö-

ren die Kosten der Wasserversorgung, soweit sie nicht gesondert abgerechnet wer-

den, und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend § 7 Abs. 2. 2Zu den Kosten 

der Wasserversorgung gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebüh-

ren und die Zählermiete, die Kosten der Verwendung von Zwischenzählern, die Kos-

ten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasser-

aufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe. 

(3) Für die Verteilung der Kosten der Warmwasserlieferung gilt Absatz 1 entspre-

chend. 

(4) Zu den Kosten der Warmwasserlieferung gehören das Entgelt für die Lieferung 

des Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen ent-

sprechend § 7 Abs. 2. 

§ 9 Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser bei ver-

bundenen Anlagen 

(1) 1Ist die zentrale Anlage zur Versorgung mit Wärme mit der zentralen Warmwas-

serversorgungsanlage verbunden, so sind die einheitlich entstandenen Kosten des 

Betriebs aufzuteilen. 2Die Anteile an den einheitlich entstandenen Kosten sind bei 

Anlagen mit Heizkesseln nach den Anteilen am Brennstoffverbrauch oder am Ener-

gieverbrauch, bei eigenständiger gewerblicher Wärmelieferung nach den Anteilen am 

Wärmeverbrauch zu bestimmen. 3Kosten, die nicht einheitlich entstanden sind, sind 

dem Anteil an den einheitlich entstandenen Kosten hinzuzurechnen. 4Der Anteil der 

zentralen Anlage zur Versorgung mit Wärme ergibt sich aus dem gesamten Ver-

brauch nach Abzug des Verbrauchs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage. 
5Bei Anlagen, die weder durch Heizkessel noch durch eigenständige gewerbliche 

Wärmelieferung mit Wärme versorgt werden, können anerkannte Regeln der Technik 

zur Aufteilung der Kosten verwendet werden. 6Der Anteil der zentralen Warmwasser-

versorgungsanlage am Wärmeverbrauch ist nach Absatz 2, der Anteil am Brennstoff-

verbrauch nach Absatz 3 zu ermitteln. 

(2) Die auf die zentrale Warmwasserversorgungsanlage entfallende Wärmemenge 

(Q) ist ab dem 31. Dezember 2013 mit einem Wärmezähler zu messen. Kann die 

Wärmemenge nur mit einem unzumutbar hohen Aufwand gemessen werden, kann 

sie nach der Gleichung 
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1bestimmt werden. 2Dabei sind zu Grunde zu legen 

1. das gemessene Volumen des verbrauchten Warmwassers (V) in Kubikmetern 

(m3); 

2. die gemessene oder geschätzte mittlere Temperatur des Warmwassers (tw) in 

Grad Celsius (°C). 

3Wenn in Ausnahmefällen weder die Wärmemenge noch das Volumen des ver-

brauchten Warmwassers gemessen werden können, kann die auf die zentrale 

Warmwasserversorgungsanlage entfallende Wärmemenge nach folgender Gleichung 

bestimmt werden 

 

1Dabei ist die durch die zentrale Anlage mit Warmwasser versorgte Wohn- oder Nutz-

fläche (AWohn) zu Grunde zu legen. 2Die nach den Gleichungen in Satz 2 oder 4 be-

stimmte Wärmemenge (Q) ist 

1. bei brennwertbezogener Abrechnung von Erdgas mit 1,11 zu multiplizieren und 

2. bei eigenständiger gewerblicher Wärmelieferung durch 1,15 zu dividieren. 

(3) Bei Anlagen mit Heizkesseln ist der Brennstoffverbrauch der zentralen Warmwas-

serversorgungsanlage (B) in Litern, Kubikmetern, Kilogramm oder Schüttraummetern 

nach der Gleichung 

 

1zu bestimmen. 2Dabei sind zu Grunde zu legen 

1. die auf die zentrale Warmwasserversorgungsanlage entfallende Wärmemenge 

(Q) nach Absatz 2 in kWh; 

2. der Heizwert des verbrauchten Brennstoffes (Hi) in Kilowattstunden (kWh) je Liter 

(l), Kubikmeter (m3), Kilogramm (kg) oder Schüttraummeter (SRm). 2Als Hi-Werte 

können verwendet werden für 

Leichtes Heizöl EL  10 kWh/l 

Schweres Heizöl  10,9 kWh/l 

Erdgas H  10 kWh/m3 
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Erdgas L   9 kWh/m3 

Flüssiggas  13 kWh/kg 

Koks   8 kWh/kg 

Braunkohle   5,5 kWh/kg 

Steinkohle   8 kWh/kg 

Holz (lufttrocken)   4,1 kWh/kg 

Holzpellets   5 kWh/kg 

Holzhackschnitzel 650 kWh/SRm. 

3Enthalten die Abrechnungsunterlagen des Energieversorgungsunternehmens oder 

Brennstofflieferanten Hi-Werte, sind diese zu verwenden. 4Soweit die Abrechnung 

über kWh-Werte erfolgt, ist eine Umrechnung in Brennstoffverbrauch nicht erforder-

lich. 

(4) Der Anteil an den Kosten der Versorgung mit Wärme ist nach § 7 Abs. 1, der An-

teil an den Kosten der Versorgung mit Warmwasser nach § 8 Abs. 1 zu verteilen, so-

weit diese Verordnung nichts anderes bestimmt oder zulässt. 

§ 9a Kostenverteilung in Sonderfällen 

(1) 1Kann der anteilige Wärme- oder Warmwasserverbrauch von Nutzern für einen 

Abrechnungszeitraum wegen Geräteausfalls oder aus anderen zwingenden Gründen 

nicht ordnungsgemäß erfasst werden, ist er vom Gebäudeeigentümer auf der Grund-

lage des Verbrauchs der betroffenen Räume in vergleichbaren Zeiträumen oder des 

Verbrauchs vergleichbarer anderer Räume oder des Durchschnittsverbrauchs des 

Gebäudes oder der Nutzergruppe zu ermitteln. 2Der so ermittelte anteilige Verbrauch 

ist bei der Kostenverteilung anstelle des erfassten Verbrauchs zugrunde zu legen. 

(2) Überschreitet die von der Verbrauchsermittlung nach Absatz 1 betroffene Wohn- 

oder Nutzfläche oder der umbaute Raum 25 vom Hundert der für die Kostenvertei-

lung maßgeblichen gesamten Wohn- oder Nutzfläche oder des maßgeblichen ge-

samten umbauten Raumes, sind die Kosten ausschließlich nach den nach § 7 Abs. 1 

Satz 4 und § 8 Abs. 1 für die Verteilung der übrigen Kosten zugrunde zu legenden 

Maßstäben zu verteilen. 

§ 9b Kostenaufteilung bei Nutzerwechsel 

(1) Bei Nutzerwechsel innerhalb eines Abrechnungszeitraumes hat der Gebäude-

eigentümer eine Ablesung der Ausstattung zur Verbrauchserfassung der vom Wech-

sel betroffenen Räume (Zwischenablesung) vorzunehmen. 

(2) Die nach dem erfassten Verbrauch zu verteilenden Kosten sind auf der Grund-

lage der Zwischenablesung, die übrigen Kosten des Wärmeverbrauchs auf der 

Grundlage der sich aus anerkannten Regeln der Technik ergebenden Gradtagszah-
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len oder zeitanteilig und die übrigen Kosten des Warmwasserverbrauchs zeitanteilig 

auf Vor- und Nachnutzer aufzuteilen. 

(3) Ist eine Zwischenablesung nicht möglich oder lässt sie wegen des Zeitpunktes 

des Nutzerwechsels aus technischen Gründen keine hinreichend genaue Ermittlung 

der Verbrauchsanteile zu, sind die gesamten Kosten nach den nach Absatz 2 für die 

übrigen Kosten geltenden Maßstäben aufzuteilen. 

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende rechtsgeschäftliche Bestimmungen blei-

ben unberührt. 

§ 10 Überschreitung der Höchstsätze 

Rechtsgeschäftliche Bestimmungen, die höhere als die in § 7 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 

genannten Höchstsätze von 70 vom Hundert vorsehen, bleiben unberührt. 

§ 11 Ausnahmen 

(1) Soweit sich die §§ 3 bis 7 auf die Versorgung mit Wärme beziehen, sind sie nicht 

anzuwenden 

1. auf Räume, 

a) in Gebäuden, die einen Heizwärmebedarf von weniger als 15 kWh/(m² · a) 

aufweisen, 

b) bei denen das Anbringen der Ausstattung zur Verbrauchserfassung, die Er-

fassung des Wärmeverbrauchs oder die Verteilung der Kosten des Wär-

meverbrauchs nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich 

ist; unverhältnismäßig hohe Kosten liegen vor, wenn diese nicht durch die 

Einsparungen, die in der Regel innerhalb von zehn Jahren erzielt werden 

können, erwirtschaftet werden können; oder 

c) die vor dem 1. Juli 1981 bezugsfertig geworden sind und in denen der Nut-

zer den Wärmeverbrauch nicht beeinflussen kann; 

2.  a) auf Alters- und Pflegeheime, Studenten- und Lehrlingsheime, 

b) auf vergleichbare Gebäude oder Gebäudeteile, deren Nutzung Personen-

gruppen vorbehalten ist, mit denen wegen ihrer besonderen persönlichen 

Verhältnisse regelmäßig keine üblichen Mietverträge abgeschlossen wer-

den; 

3. auf Räume in Gebäuden, die überwiegend versorgt werden 

a) mit Wärme aus Anlagen zur Rückgewinnung von Wärme oder aus Wär-

mepumpen- oder Solaranlagen oder 

b) mit Wärme aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung oder aus Anlagen zur 

Verwertung von Abwärme, sofern der Wärmeverbrauch des Gebäudes 

nicht erfasst wird; 
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4. auf die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen, soweit diese Kosten 

in den Fällen des § 1 Abs. 3 nicht in den Kosten der Wärmelieferung enthalten 

sind, sondern vom Gebäudeeigentümer gesondert abgerechnet werden; 

5. in sonstigen Einzelfällen, in denen die nach Landesrecht zuständige Stelle we-

gen besonderer Umstände von den Anforderungen dieser Verordnung befreit hat, 

um einen unangemessenen Aufwand oder sonstige unbillige Härten zu vermei-

den. 

(2) Soweit sich die §§ 3 bis 6 und § 8 auf die Versorgung mit Warmwasser beziehen, 

gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 12 Kürzungsrecht, Übergangsregelung 

(1) 1Soweit die Kosten der Versorgung mit Wärme oder Warmwasser entgegen den 

Vorschriften dieser Verordnung nicht verbrauchsabhängig abgerechnet werden, hat 

der Nutzer das Recht, bei der nicht verbrauchsabhängigen Abrechnung der Kosten 

den auf ihn entfallenden Anteil um 15 vom Hundert zu kürzen. 2Dies gilt nicht beim 

Wohnungseigentum im Verhältnis des einzelnen Wohnungseigentümers zur Ge-

meinschaft der Wohnungseigentümer; insoweit verbleibt es bei den allgemeinen Vor-

schriften. 

(2) Die Anforderungen des § 5 Abs. 1 Satz 2 gelten bis zum 31. Dezember 2013 als 

erfüllt 

1. für die am 1. Januar 1987 für die Erfassung des anteiligen Warmwasserver-

brauchs vorhandenen Warmwasserkostenverteiler und 

2. für die am 1. Juli 1981 bereits vorhandenen sonstigen Ausstattungen zur Ver-

brauchserfassung. 

(3) Bei preisgebundenen Wohnungen im Sinne der Neubaumietenverordnung 1970 

gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Datums "1. Juli 1981" das Da-

tum "1. August 1984" tritt. 

(4) § 1 Abs. 3, § 4 Abs. 3 Satz 2 und § 6 Abs. 3 gelten für Abrechnungszeiträume, die 

nach dem 30. September 1989 beginnen; rechtsgeschäftliche Bestimmungen über 

eine frühere Anwendung dieser Vorschriften bleiben unberührt. 

(5) Wird in den Fällen des § 1 Abs. 3 der Wärmeverbrauch der einzelnen Nutzer am 

30. September 1989 mit Einrichtungen zur Messung der Wassermenge ermittelt, gilt 

die Anforderung des § 5 Abs. 1 Satz 1 als erfüllt. 

(6) Auf Abrechnungszeiträume, die vor dem 1. Januar 2009 begonnen haben, ist die-

se Verordnung in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung weiter anzu-

wenden. 
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§ 13 Berlin-Klausel (überholt) 

§ 14 (Inkrafttreten) (nicht abgedruckt) 


